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Vorbemerkungen 
 
Nach § 7 APO-BK Erster Teil sollen außerschulische Praktika nach Maßgabe der je-
weiligen Anlagen durchgeführt werden. Praktika stellen ein das Berufskolleg kenn-
zeichnendes Merkmal dar und sind als „Unterricht am anderen Ort“ unverzichtbar. In 
den Stundentafeln der Bildungsgänge sowie im Text der APO-BK sind Praktika mit der 
gleichen Verbindlichkeit vorgesehen wie die dort aufgeführten Fächer und haben 
grundsätzlich den gleichen Stellenwert wie Unterricht. 
 

Dieser Leitfaden gibt den Rahmen für diese verpflichtenden Praktika in den Bildungs-
gängen nach APO-BK, Anlagen C1 bis C5 vor1.  

 

Praktika werden als vielfältige Impulsgeber zur Vernetzung von Theorie und Praxis 
genutzt. Sie haben das Ziel, auf das Berufsleben vorzubereiten, die Berufswahlent-
scheidung abzusichern und eine Orientierung für ein mögliches Studium zu bieten. In 
Bildungsgängen für Assistentinnen- und Assistentenberufe, die zu einem Berufsab-
schluss nach Landesrecht führen, bereiten sie darüber hinaus auf eine qualifizierte 
Tätigkeit in dem jeweiligen Bereich vor. Praktikantinnen und Praktikanten sollen durch 
Anschauung und eigene Mitarbeit Kenntnisse über Arbeits- und Geschäftsprozesse 
des jeweiligen Bereichs erwerben. Dabei sollen sie berufs- und fachbezogene Aufga-
ben und Problemstellungen unter Anleitung, ggf. auch selbstständig, bearbeiten. Dar-
über hinaus sollen sie sich mit den sozialen und kommunikativen Situationen während 
des Berufsalltages auseinandersetzen.  

 
 
1. Vorbereitung der Praktika 
 
Schülerinnen und Schüler müssen sich grundsätzlich selber um einen Praktikumsplatz 
bemühen. Die Schule unterstützt sie hierbei, bereitet sie auf die Bewerbungssituation 
vor und benennt, auch für die Betriebe, eine Ansprechpartnerin oder einen Ansprech-
partner pro Bildungsgang. Ein mit der Schulaufsicht abgestimmtes Anschreiben der 
Schule informiert die Praktikumsbetriebe über inhaltliche, organisatorische und juristi-
sche Rahmenbedingungen. Darin soll insbesondere die deutliche Abgrenzung zum 
Praktikum in der Sekundarstufe I kommuniziert werden. Es wird empfohlen, einen 
Praktikumsvertrag gemäß der Anlage zu diesem Leitfaden abzuschließen. 
 
Praktikumsbetriebe sollen so ausgewählt werden, dass sie vom Wohnsitz aus zumut-
bar erreicht werden können. Falls das regionale Angebot von Schülerinnen und Schü-
lern größere Mobilität verlangt, können auch Praktikumsplätze, die den Einzugsbe-
reich der Schule überschreiten, genutzt werden. Voraussetzung ist, dass die schuli-
sche Betreuung sichergestellt werden kann. Praktika im Ausland finden in Kooperation 

                                                 
1 Für Praktika in den Bildungsgängen nach Anlage D findet dieser Leitfaden sinngemäß Anwendung. 
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mit geeigneten Partnerorganisationen (Partnerschule, Kammern, Verbände usw.) 
statt. Auslandspraktika können in Ländern der Europäischen Union auch im Rahmen 
von Studienfahrten, internationalen Begegnungen und europäischen Mobilitätspro-
grammen durchgeführt werden. 
 
Sollte trotz nachgewiesener Bemühungen der Schülerin bzw. des Schülers kein Platz 
zur Verfügung stehen, werden Praktika durch schulische Maßnahmen ersetzt (vgl. 
Regelung unter „5. Fehlzeiten“). Falls Praktika dauerhaft in nicht ausreichendem Um-
fang zur Verfügung stehen, ist zu prüfen, ob das Angebot dieses Bildungsgangs am 
Standort noch sinnvoll ist.  
 

Zur vor- und nachbereitenden Einbindung individueller Praktikumserfahrungen in den 
Unterricht erhalten die Schülerinnen und Schüler vor Praktikumsbeginn einen im Bil-
dungsgang abgestimmten und mehrere Fächer einbeziehenden Arbeits-, Beobach-
tungs- oder Evaluationsauftrag.2 

 
 
2. Organisationsformen  
 
Die Gesamtdauer der verpflichtenden Praktika …   

� beträgt in den Bildungsgängen nach APO-BK Anlagen C1 bis C4 mindestens 
8 Wochen und in der Regel höchstens 10 Wochen. 

� beträgt in den Bildungsgängen nach APO-BK Anlage C5 mindestens 2 Wochen 
und in der Regel höchstens 4 Wochen.  

 
Grundsätzlich ist bei der Festlegung der Organisationsform der Praktika auf die Wün-
sche des jeweiligen Praktikumsbetriebs einzugehen. Dabei sind folgende Rahmenbe-
dingungen zu beachten: 

a) Die Praktika sind auf die Jahrgangsstufen zu verteilen. 
b) Mindestens ein Teil der Praktika soll in Blockform mit einer Mindestdauer von 

zwei Wochen durchgeführt werden. 
c) Ergänzende regelmäßige Tagespraktika sind möglich. 
d) Stundenweise Praktika können nicht angerechnet werden. 

 
 
3. Finanzierung und Absicherung 
 
Die Übernahme der den Schülerinnen und Schülern durch verpflichtende Praktika ent-
stehenden Fahrkosten richtet sich nach den Vorgaben der Schülerfahrkostenverord-
nung (insbesondere §§ 8, 12, 20 SchfkVO, BASS 11 – 04 Nr. 3). 
 

                                                 
2 Bei Auslandspraktika wird empfohlen, diesen Auftrag inhaltlich mit der Partnerorganisation zu vereinbaren. 
Vgl.  www.ecvet-info.de  oder  www.na-bibb.de/leonardo_da_vinci.html 



 - 5 - 

Als Schulveranstaltungen unterliegen Schülerbetriebspraktika im In- und Ausland der 
gesetzlichen Unfallversicherung. Falls eine Haftpflichtversicherung erforderlich ist, 
trägt der Schulträger die Kosten (§ 94 Abs. 1 SchulG). Bei Auslandsaufenthalten wird 
den Praktikantinnen und Praktikanten der Abschluss eines Privatversicherungspake-
tes empfohlen. 
Die Schülerinnen und Schüler unterliegen während der Praktika dem Weisungsrecht 
des Betriebspersonals. Die Einhaltung der für den einzelnen Praktikumsbetrieb gel-
tenden Vorschriften zur Sicherheit und zum Gesundheitsschutz am Arbeitsplatz sowie 
des Jugendarbeitsschutzgesetzes obliegt dem jeweiligen Betrieb. Der Betrieb legt 
fest, in welchen Betriebsbereichen die Praktikantinnen und Praktikanten tätig werden. 
Soweit aus gesetzlichen Gründen erforderlich, sind dem Betrieb Gesundheitszeugnis-
se vorzulegen. In Zweifelsfällen erteilen die Gesundheitsämter Auskunft. Kosten für 
gesetzlich vorgeschriebene Gesundheitszeugnisse trägt der Schulträger. 
 
Lehrkräfte, die im Rahmen ihrer Betreuungspflicht Schülerinnen und Schüler im Prak-
tikumsbetrieb besuchen, haben für diese Dienstgänge bzw. Dienstreisen Anspruch auf 
Fahrkostenerstattung nach den Bestimmungen des Landesreisekostengesetzes. 
 
 
4. Betreuung 
 
Die Betreuung der Schülerinnen und Schüler während der Praktika wird durch eine 
angemessene Anzahl von Praxisbesuchen durch Lehrkräfte gewährleistet. Durch Ko-
operation von Kollegien verschiedener Berufskollegs bei der Praktikumsbetreuung 
kann der jeweilige lokale Betreuungsradius der beteiligten Schulen vergrößert werden. 
Die Betreuung bei Auslandspraktika kann auch durch Lehrkräfte der Partnerschule 
oder im Rahmen von bilateralen Vereinbarungen sichergestellt werden. Die Praxisbe-
suche können durch eine Online-Betreuung ergänzt werden, bei der Schülerinnen und 
Schüler sich untereinander und mit den betreuenden Lehrkräften über eine Internet-
Plattform regelmäßig berichten, austauschen und beraten. Nur in begründeten und mit 
der oberen Schulaufsicht abgestimmten Ausnahmefällen kann eine Online-Betreuung 
die Praxisbesuche gänzlich ersetzen. 
 
Die Bildungsgangkonferenz entwickelt und beschließt ein regelmäßig zu evaluieren-
des Betreuungskonzept3, das folgende Punkte berücksichtigt: 

a) Benennung von Verantwortlichen seitens Berufskolleg und Praktikumsstellen 
b) Terminliche Festlegung von Praktikumsphasen 
c) Festlegung der Anzahl von Praxisbesuchen im Einvernehmen mit Betrieben 
d) Ggf. Festlegung der Art und des Umfangs der Online-Betreuung 
e) Schulorganisatorische Planung des Lehrkräfte-Einsatzes 
f) Maßnahmen der Praktikums-Evaluation 

                                                 
3 Anregungen und Hinweise finden sich unter dem Titel „InfoLab 5: Moderne Mentoringsysteme“ hier: 
www.berufsbildung.schulministerium.nrw.de/cms/upload/inlab/infolab5.pdf 
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5. Fehlzeiten 
 
Praktika sind verbindlicher Teil des Bildungsgangs. Sollten Schülerinnen und Schüler 
die Praktika oder Teile der Praktika vorsätzlich versäumen, sind die allgemeinen Be-
stimmungen des § 53 Schulgesetz (Erzieherische Einwirkungen, Ordnungsmaßnah-
men) anzuwenden. Im Rahmen des Ermessens der Schule können versäumte Zeiten 
nachgeholt oder Ersatzleistungen vorgesehen werden. Je nach "Schwere" des Ein-
zellfalls sollte (ggf. muss) die Schule die erforderlichen Maßnahmen im Einvernehmen 
mit der oberen Schulaufsicht treffen. Eine Versagung der Zulassung zur Prüfung oder 
Zurückhaltung des Zeugnisses nach bestandener Prüfung ist nicht zulässig.  
 
Versäumt die Schülerin oder der Schüler die gesamten Praktika oder Teile der Prakti-
ka aus Gründen, die er oder sie nicht zu vertreten hat (z. B. Krankheit), obliegt es der 
Schule, im Einvernehmen mit den Betroffenen eine Ersatzleistung zu definieren. Auch 
hier hat die Schule einen Ermessensspielraum, den sie ggf. im Einvernehmen mit der 
oberen Schulaufsicht nutzen kann. Möglich wäre beispielsweise ein praxisbezogenes 
Projekt, ein Praktikum in den Werkstätten der Schule oder in regionalen Berufsbil-
dungszentren bis hin zu einem Praktikum in einem abweichenden Bereich, da das 
Kennenlernen betrieblicher Strukturen wesentlicher Teil eines Praktikums ist.  
 
 
6. Dokumentation und Leistungsnachweis 
 
Der vor Beginn einer Praktikumsphase im Bildungsgang abgestimmte und mehrere 
Fächer einbeziehende Arbeits-, Beobachtungs- oder Evaluationsauftrag soll aus dem 
Unterricht erwachsen sein. Die Schülerinnen und Schüler sollen auf der Basis dieser 
Aufträge eine Dokumentation der Praktika erstellen. Um die verschiedenartigen Erfah-
rungen und Eindrücke aus einer Praktikumsphase im Unterricht möglichst in mehreren 
Fächern und unter Einbezug verschiedener Perspektiven für alle Schülerinnen und 
Schüler nutzbar zu machen, ist das Ergebnis fächerübergreifend zu präsentieren.  
 
Präsentation und schriftliche Ausarbeitung gehen nach Festlegung durch die Bil-
dungsgangkonferenz in die Leistungsbewertung ein. Bei hohen Fehlzeiten während 
des Praktikums geht die Ersatzleistung in die Leistungsbewertung ein. 
 
Die Praktikumsbetriebe bescheinigen die Dauer des abgeleisteten Praktikums form-
los. Darüber hinaus ist eine schriftliche Beurteilung durch den Betrieb wünschens-
wert.4 
 

                                                 
4 Bei Auslandspraktika in Europa wird die Nutzung der Europass-Dokumente empfohlen: www.europass-info.de 
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Anlage 
 
Praktikumsvertrag (* Bitte Nichtzutreffendes streichen) 
 
Zwischen __________________________________________________________ 

                 
__________________________________________________________ 

und  
Frau / Herrn* __________________________________________________________ 
 
geboren am __________________in ______________________________________ 
 
wohnhaft in __________________________________________________________ 
 
(nachstehend Praktikantin oder Praktikant genannt) und dem/der* unterzeichnenden 
gesetzlichen Vertreter/in* wird nachstehender Praktikumsvertrag geschlossen. 
 
Praktikumsstätte und Ansprechpartner:   
 
____________________________________________________________________ 
 
Berufskolleg und Ansprechpartner:  
 
____________________________________________________________________ 
 

§ 1 
Gegenstand des Vertrages ist das Praktikum im Bildungsgang: 
 
____________________________________________________________________ 
 
Kurzbeschreibung der Praktikumsinhalte bzw. der Einsatzbereiche der Praktikan-
tin/des Praktikanten*: 
 
____________________________________________________________________ 
 
____________________________________________________________________ 
 
____________________________________________________________________ 
 
____________________________________________________________________ 
 

§ 2 
Das Praktikum dauert vom __________ bis zum ______________. Die wöchentliche 
Arbeitszeit beträgt _____ Stunden.  
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§ 3 
Die Praktikumsstelle übernimmt die Qualifizierung der Praktikantin/des Praktikanten* 
und verpflichtet sich, die Praktikantin/den Praktikanten* in den im § 1 vereinbarten 
Tätigkeiten bzw. in den vereinbarten Bereichen zu unterweisen.  
 

§ 4 
Die Praktikantin/Der Praktikant* verpflichtet sich: 

1. alle ihr/ihm* gebotenen Qualifizierungsmöglichkeiten wahrzunehmen, 
2. die ihr/ihm* übertragenen Arbeiten gewissenhaft auszuführen, 
3. die Bestimmungen in der Praktikumsstelle und die Unfallverhütungsvorschriften 

zu beachten sowie Arbeitsmittel sorgsam zu behandeln, 
4. über Vorgänge, die dieses erfordern, Verschwiegenheit zu bewahren, 
5. bei Fernbleiben von der Arbeit die Praktikumsstelle und das Berufskolleg un-

verzüglich zu benachrichtigen, darüber hinaus bei Erkrankungen ab dem dritten 
Tage eine ärztliche Bescheinigung vorzulegen. 

 
§ 5 

Die/Der* gesetzliche Vertreter/in* - Personensorgeberechtigte - hat die Praktikan-
tin/den Praktikanten* zur Erfüllung der ihr/ihm* aus dem Praktikumsvertrag erwach-
senden Verpflichtungen anzuhalten.  
 

§ 6 
Der Praktikumsvertrag kann nur gekündigt werden, wenn ein wichtiger Grund vorliegt. 
Ein Grund ist als wichtig anzusehen, wenn die Fortsetzung des Praktikantenverhält-
nisses nicht mehr zumutbar ist. Die Kündigung erfolgt durch schriftliche Erklärung un-
ter Angabe der Kündigungsgründe.  
 

§ 7 
Nach Ablauf der Ausbildungszeit stellt die Praktikumsstelle unverzüglich eine Be-
scheinigung über die im Praktikum durchgeführte Tätigkeit aus. 
 

§ 8 
Bei allen aus diesem Vertrag entstehenden Streitigkeiten ist vor Inanspruchnahme der 
Gerichte eine gütliche Einigung ggf. unter Einbeziehung der Schule anzustreben. 
 
___________________, den ___________________________ 
 

 

_________________________   _________________________ 
Praktikumsstelle (mit Stempel)    Praktikantin/Praktikant* 

 
_________________________   _________________________ 
Bestätigung durch die Schule    gesetzliche/r Vertreter/in* 


